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1 Vorbemerkungen 
 
Begehbare Leitungsgänge sind in der Regel unterirdische bauliche Anlagen zur Ver-
legung und zum Betrieb von Rohrleitungen und Kabeln der Ver- und Entsorgung. 
Ihre Merkmale und Unterschiede zur Erdverlegung einzelner Leitungen sind in den 
Teilen 1 und 2 des Leitfadens näher beschrieben. 
 
Der 3. Teil enthält technische, organisatorische und personenbezogene Maßnah-
men, um eine ausreichende Sicherheit für den Aufenthalt und die Tätigkeiten von 
Personen in begehbaren Leitungsgängen zu erreichen. Er dient weiterhin dem 
Schutz von Leitungen und betrieblichen Einrichtungen. Die betrieblichen Maßnah-
men sind so zu organisieren, dass Gefährdungen von Personen und Anlagen redu-
ziert werden und die Gebrauchstauglichkeit der Leitungsgänge von der Inbetrieb-
nahme bis zur planmäßigen Außerbetriebnahme der Leitungen gewährleistet wird.  
 
Für die Bedienung und Instandhaltung der in den Leitungsgängen angeordneten Lei-
tungen sind die Anweisungen der Eigentümer dieser Leitungen auf der Grundlage 
der Betriebssicherheitsverordnung sowie Vorschriften, Regeln und Informationen des 
Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften sowie zutreffende technische Normen 
anzuwenden. 
 
Alle Maßnahmen, die sich aus den allgemeinen Anforderungen des staatlichen 
Rechts ergeben, bleiben unberührt. 
 




